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AG Rechts- und Geschäftsfähigkeit
TeilnehmerInnen: Margarete Maleh (ö. Verband der Spastikereingliederung), Albert Maresh (Vertretungsnetz), Dr. Christina Meierschitz (ÖAR), Mag. Andreas Reinalter (BMASK), Otto Perny (Lebenshilfe Niederösterreich), Dr. Heinz Trompisch, Mag. Silvia Weißenberg (LHÖ)

1. Einführung in die UN-Konvention zum Thema 

Worum geht es bei Artikel 12 – Gleiche Anerkennung vor dem Recht?

Es geht um Selbstbestimmung.

Es darf keine Vertretung durch Dritte geben.

2. Probleme identifizieren

Laut Abfrage des BMJ waren 2009 über 50 000 Personen von Sachwalterschaft betroffen.

Die Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger wurde in 3000 Fällen in Österreich registriert. 

Ist Sachwalterrecht mit der UN-Konvention vereinbar?.

Wie ist Artikel 12 mit dem Schutzgedanken vereinbar?

Würde es reichen, wenn die Sachwalterbestellungen deutlich herabgesetzt werden?

Das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006 brachte einige Verbesserungen.

Das Subsidiaritätsprinzip wurde deutlicher als bisher betont, d.h. die Bestellung eines Sachwalters muss das letzte Mittel sein.

Es ist möglich durch Clearing im Rahmen eines Sachwalterverfahrens die Sachwalterbestellungen auf jene Fälle zu beschränken, in denen dies wirklich unumgänglich ist. 
Im Gesetz ist auch festgeschrieben, dass der Sachwalter eine Wunschermittlungspflicht trifft und, dass er die Wünsche des Betroffenen respektieren muss, es sei denn, dies wäre nicht zum Wohl des Betroffenen. Eine tatsächliche Kontrolle erfolgt jedoch nicht.
Es ist also auch eine Frage, wie die Sachwalterschaft ausgeübt wird. Hier gibt es eine große Bandbreite, je nachdem, ob ein Angehöriger, eine Person des Netzwerks oder ein Rechtsanwalt bzw. Notar zum Sachwalter bestellt wurde. 

In letzter Konsequenz erscheint das Sachwalterrecht als ein Vertretungsrecht nicht mit Artikel 12 vereinbar. Insbesondere die Bestellung eines Sachwalters für alle Angelegenheiten scheint unzulässig.

Folgende Fragen wurden andiskudiert:
Was ist mit Personen, die sich nicht artikulieren Können?

Was ist mit Personen im Wachkoma, etc…?

Können Menschen mit schwerster intellektueller Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten eingebunden werden?  - Was ist mit dem Schutzgedanken?

Wie kann Artikel 12 anhand solcher Extremfälle realisiert werden?

3. Was muss geschehen?

Artikel 12 steht in engem Zusammenhang mit Artikel 19. Es geht um selbstbestimmtes Leben. Eine Grundvoraussetzung für selbstbestimmtes Leben ist, dass Menschen mit Behinderungen die erforderliche Unterstützung erhalten.
Für den Bereich der Geschäftsfähigkeit heißt das, Menschen mit Behinderungen müssen die notwendige Unterstützung erhalten, um sie zu befähigen, selbst zu entscheiden. Es braucht ein Netzwerk, das sie bei der Entscheidungsfindung unterstützt.
Aber es muss auch ein Procedere gefunden werden, für Fälle in denen die Beratung nichts nutzt.

4. Forderungen:




